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 Allgemeine  Steuerzahlungstermine  im  Dezember 
Fälligkeit1 Ende der Schonfrist 
Do. 10. 12. Lohnsteuer, Kirchensteuer, 

Solidaritätszuschlag2 14.12.3 
 Einkommensteuer, Kirchen- 

steuer, Solidaritätszuschlag 14.12.3 
 Körperschaftsteuer, 

Solidaritätszuschlag 14.12.3 
 Umsatzsteuer4 14.12.3 
Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde. 
Dagegen muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden. 

 1 Inventur  am  Ende  des  Wirtschaftsjahres 
Die Verpflichtung zur Inventur5 ergibt sich aus den §§ 240 bis 241a Handelsgesetzbuch sowie aus den §§ 140 
und 141 Abgabenordnung. Nach diesen Vorschriften sind Jahresabschlüsse aufgrund jährlicher Bestandsauf-
nahmen zu erstellen. Eine Inventur ist danach nur erforderlich, wenn bilanziert wird. Die ordnungsgemäße 
Inventur ist eine Voraussetzung für die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Bei nicht ordnungsmäßiger 
Buchführung kann das Finanzamt den Gewinn teilweise oder vollständig schätzen. 
Das Inventar muss die Überprüfung der Mengen und der angesetzten Werte ermöglichen. Es ist daher not-
wendig, dass über jeden Posten im Inventar folgende Angaben enthalten sind: 

– die Menge (Maß, Zahl, Gewicht) 
– die verständliche Bezeichnung der Vermögensgegenstände (Art, Größe, Artikel-Nummer) 
– der Wert der Maßeinheit 

Zur Unterstützung der Inventurarbeiten sind Hinweise in der beigefügten Anlage zusammengefasst. 
______________________________________________________________________________________ 
1 Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst Verspätungs-

zuschläge entstehen können. 
2  Für den abgelaufenen Monat. 
3 Das Ende der Schonfrist verschiebt sich auf den 14.12., weil der 13.12. ein Sonntag ist. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5  In der Regel findet die Inventur „am“ 31. Dezember statt. Für Unternehmen, die ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr haben, 

gelten die Ausführungen sinngemäß für den jeweiligen Bilanzstichtag. 
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2 Erste Tätigkeitsstätte bei vollzeitiger Bildungsmaßnahme

Auch eine Bildungseinrichtung, die außerhalb eines Dienstverhältnisses für ein Vollzeitstudium oder eine
vollzeitige Bildungsmaßnahme aufgesucht wird, gilt als erste Tätigkeitsstätte. Aufwendungen für die Bil-
dungsmaßnahme können damit nicht nach Reisekostengrundsätzen geltend gemacht werden. Dies hat zur
Folge, dass Fahrtkosten von und zur Bildungseinrichtung lediglich mit der Entfernungspauschale abzugs-
fähig sind. Übernachtungskosten und Verpflegungsmehraufwendungen wären allenfalls im Rahmen der
doppelten Haushaltsführung als Werbungskosten zu berücksichtigen.6 Dies wäre dann der Fall, wenn am
Heimatwohnort ein eigener Haushalt unterhalten wird; das unentgeltliche Wohnen bei den Eltern reicht
hierfür regelmäßig nicht aus.

Ein Studium oder eine vollzeitige Bildungsmaßnahme findet insbesondere dann außerhalb eines Dienstver-
hältnisses statt, wenn diese nicht Gegenstand des Dienstverhältnisses sind. Eine vollzeitige Bildungsmaß-
nahme liegt auch vor, wenn daneben lediglich eine Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 Wochenstunden oder ein
geringfügiges Beschäftigungsverhältnis (sog. Minijob) ausgeübt wird.7

Fraglich war bisher, ob auch bereits bei kurzzeitigen Bildungsmaßnahmen die Anwendung der Reisekosten-
grundsätze entfällt. Der Bundesfinanzhof8 hat mit einer aktuellen Entscheidung klargestellt, dass die Annah-
me der Bildungseinrichtung als erste Tätigkeitsstätte keine Mindestlaufzeit der Bildungsmaßnahme
voraussetzt. Jedenfalls können auch vollzeitige Bildungsmaßnahmen von unter drei Monaten zur Annahme
einer ersten Tätigkeitsstätte führen.

3 Anhebung des Mindestlohns

Die Mindestlohnkommission (besetzt aus Vertretern von Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften und der
Wissenschaft) hat beschlossen, den gesetzlichen Mindestlohn von bisher 9,35 Euro in folgenden Stufen zu
erhöhen:

Ab 01.01.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.07.2022

9,50 Euro 9,60 Euro 9,82 Euro 10,45 Euro

jeweils brutto je Zeitstunde.

Bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (sog. Minijobs) ist zu beachten, dass infolge der Anhebung
des Mindestlohns die Arbeitszeit ggf. entsprechend zu reduzieren ist, damit die Grenze von 450 Euro nicht
überschritten wird.

4 Rückwirkende Rechnungsberichtigung bei „kleinen“ Fehlern zulässig

Eine wichtige Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist das Vorliegen einer ordnungsgemäßen Rechnung,
die die in § 14 Abs. 4 UStG genannten Angaben enthält. Fehlerhafte oder unvollständige Rechnungen kön-
nen vom Rechnungsaussteller entsprechend berichtigt bzw. ergänzt werden (§ 31 Abs. 5 UStDV). Eine Rech-
nungsberichtigung kann z. B. dadurch erfolgen, dass die ursprüngliche Rechnung storniert und eine neue
Rechnung erstellt wird oder dass durch ein weiteres Dokument (unter der gleichen Rechnungsnummer) die
fehlenden Angaben ergänzt werden.

Unklar war bisher, ob eine spätere Rechnungsberichtigung bezüglich des Vorsteuerabzugs auf den Ausstel-
lungszeitpunkt zurückwirkt, weil ansonsten auf den bereits geltend gemachten Vorsteuerbetrag ggf. Nach-
zahlungszinsen anfallen.

Nachdem der Europäische Gerichtshof und später folgend auch der Bundesfinanzhof eine Rückwirkung in
bestimmten Fällen anerkannt haben,9 ist die Finanzverwaltung dem gefolgt.10 Danach kommt eine rück-
wirkende Rechnungsberichtigung aber nur in Betracht, wenn die ursprüngliche Rechnung Angaben zum
Rechnungsaussteller, zum Leistungsempfänger, zur Leistungsbeschreibung, zum Entgelt und zur gesondert
ausgewiesenen Umsatzsteuer enthält.

Insbesondere müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Rechnungsaussteller und Leistungsempfänger müssen eindeutig identifiziert werden können.

Die Leistungsbeschreibung muss so konkret sein, dass die erbrachte Leistung und ein Bezug zum Unter-
nehmen des Leistungsempfängers erkennbar sind. Die Angabe „Beratung“ in einer Rechtsanwaltsrechnung
ist zwar unzureichend für den Vorsteuerabzug, sie kann aber rückwirkend konkretisiert werden. Dem-

6 § 9 Abs. 4 Satz 8 EStG.

7 BMF-Schreiben vom 24.10.2014 – IV C 5 – S 2353/14/10002
(BStBl 2014 I S. 1412), Rz. 33.

8 Urteil vom 14.05.2020 VI R 24/18.

9 Siehe z. B. EuGH-Urteil vom 15.09.2016 C-518/94 „Senatex“
und BFH-Urteil vom 20.10.2016 V R 26/15 (BStBl 2020 II S. 593).

10 Siehe BMF-Schreiben vom 18.09.2020 – III C 2 – S 7286-a/
19/10001 (BStBl 2020 I S. 976).
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11 Von der Abgabepflicht befreit sind Unternehmen, deren an
selbständige Auftragnehmer gezahlte Gesamtentgelte für Wer-
bung, Öffentlichkeitsarbeit usw. 450 Euro im Kalenderjahr nicht
übersteigen (siehe § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz).

12 Siehe Künstlersozialabgabe-Verordnung 2021.

13 Urteil vom 14.07.2020 VIII R 3/17; siehe auch BMF-Schreiben
vom 11.03.2010 – IV C 3 – S 2221/09/10004 (BStBl 2010 I
S. 227), Rz. 79.

14 Siehe Anlage 9a zum BewG: Zu betrachten sind im Streitfall die
Barwerte am Anfang und am Ende des Kalenderjahres 2020.

15 Vgl. Urteil vom 28.04.2020 VI R 50/17.

16 Siehe hierzu auch BFH-Urteil vom 21.02.2018 VI R 18/16 (BStBl
2018 II S. 641), Rz. 14.

gegenüber ist die Angabe „Produktverkäufe“ so ungenau, dass die notwendige Berichtigung nicht zurück-
wirkt; ein Vorsteuerabzug kommt hier erst bei Vorliegen der berichtigten Rechnung in Betracht.

Ist das Entgelt (Nettobetrag) in einer Rechnung nicht angegeben, kann dies mit Rückwirkung nachgeholt
werden, wenn aus dem Bruttorechnungsbetrag und der ausgewiesenen Umsatzsteuer das Entgelt als Bemes-
sungsgrundlage ohne Weiteres berechnet werden kann.

Ein falsch ausgewiesener Umsatzsteuerbetrag kann zwar berichtigt werden, allerdings nicht rückwirkend.

5 Künstlersozialabgabe steigt ab dem 01.01.2021 auf 4,4 %

Verlage, Theater, Galerien oder auch Werbeagenturen, die künstlerische oder publizistische Werke bzw.
Leistungen in Anspruch nehmen, haben auf entsprechende Entgelte oder Vergütungen eine Künstlersozial-
abgabe zu zahlen.

Abgabepflichtig sind ebenso alle Unternehmer, die regelmäßig Aufträge für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit,
Layouts, Anzeigen, Prospekte, Kataloge, Verpackungen oder Webdesign an selbständige Auftragnehmer er-
teilen.11

Zu beachten ist, dass die Künstlersozialabgabe ab dem 01.01.2021 von derzeit 4,2% auf 4,4 % der gezahlten
Entgelte heraufgesetzt wird.12

6 Vorweggenommene Erbfolge: Zinsertrag in Rentenzahlungen

Bei der Übertragung von Vermögen auf Angehörige im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge werden
häufig als Gegenleistungen statt einer Einmalzahlung z. B. Ratenzahlungen oder Renten vereinbart; in diesen
Fällen ist zu prüfen, inwieweit in den wiederkehrenden Zahlungen Zinsanteile enthalten sind, die beim
Übertragenden der Einkommensteuer unterliegen, selbst wenn der Wert der Gegenleistung geringer ist als
der Wert des übertragenen Vermögens.

Beispiel:
Der 60-jährige Vater V überträgt zum 01.01.2020 seinem Kind K ein mit einem Einfamilienhaus bebautes Grundstück
(Wert: 500.000i) gegen eine monatliche (Zeit-)Rente von 1.000imit einer Laufzeit von 30 Jahren; sollte V vorher versterben,
ist die Rente an die Erben weiterzuzahlen.

Obwohl die Summe aller Rentenzahlungen mit 360.000i niedriger als der Grundstückswert von 500.000i ist, hat der
Bundesfinanzhof13 noch einen steuerpflichtigen Zinsanteil aus den Rentenzahlungen herausgerechnet.

Da die Laufzeit der Rente länger ist als die statistische Lebenserwartung des V, sind die Rentenzahlungen wie Kaufpreisraten zu
behandeln. Der Zinsanteil für 2020 wird wie folgt ermittelt:

Rentenzahlungen 2020: 12 � 1.000i 12.000i

./. Tilgung (= Differenz der Rentenbarwerte)14 12.000i � 0,206 ./. 2.472i

Zinsanteil 2020 9.528i

V erzielt 2020 gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG einen steuerpflichtigen Zinsertrag von 9.528i.

Wegen der zum Teil komplizierten Regelungen ist zu empfehlen, schon bei der Planung von Vermögensüber-
tragungen steuerlichen Rat einzuholen, um unerwünschte Ergebnisse zu vermeiden. So kann z. B. statt einer
Zeitrente eine lebenslängliche Rente vereinbart werden.

7 Straßenausbaubeiträge keine „haushaltsnahen“ Handwerkerleistungen

Für handwerkliche Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen im eigenen Haushalt kann
eine Steuerermäßigung in Höhe von 20 % der Arbeitskosten, höchstens 1.200 Euro pro Jahr, in Anspruch ge-
nommen werden (vgl. § 35a EStG). Unklar war, ob und ggf. in welchem Umfang von der Gemeinde erhobene
Erschließungsbeiträge z. B. für die (erstmalige) Herstellung einer befestigten Straße steuerlich begünstigt sind.

Der Bundesfinanzhof15 hat jetzt klargestellt, dass der Bau einer allgemeinen Straße nicht als eine „in einem
Haushalt“ erbrachte Handwerkerleistung anzusehen sei. Das Gericht begründet dies damit, dass Leistungen
im allgemeinen Straßenbau nicht nur den einzelnen Grundstückseigentümern, sondern allen Nutzern zugute-
kommen. Insoweit fehle es an einem „räumlich-funktionalen“16 Zusammenhang mit dem eigenen Haushalt.

Dass der Bau der Straße auch für den einzelnen Grundstückseigentümer wirtschaftlich vorteilhaft ist, sei
insoweit unerheblich.

Eine Steuerermäßigung für die an die Gemeinde gezahlten Erschließungsbeiträge kommt daher nicht in Betracht.
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8 Verbilligte Überlassung einer Wohnung: Neue Regelung ab 2021

Bei Vermietung einer Wohnung an Angehörige wie z. B. Kinder, Eltern oder Geschwister zu Wohnzwecken
ist darauf zu achten, dass der Mietvertrag dem zwischen Fremden Üblichen entspricht und der Vertrag auch
tatsächlich so vollzogen wird (z. B. durch regelmäßige Mietzahlungen und Nebenkostenabrechnungen).

Ist dies nicht der Fall, wird das Mietverhältnis insgesamt nicht anerkannt, insbesondere mit der Folge, dass
mit der Vermietung zusammenhängende Werbungskosten nicht geltend gemacht werden können.

Bei einer verbilligten Vermietung ist zusätzlich zu beachten, dass eine sog. Entgeltlichkeitsgrenze eingehal-
ten wird, wenn der Werbungskostenabzug in voller Höhe erhalten bleiben soll: Diese Grenze beträgt (wie
bisher) 66 % der ortsüblichen Miete (§ 21 Abs. 2 Satz 2 EStG). Auch bei Vereinbarung einer Miete von 50 %
und mehr, jedoch weniger als 66%, ist eine volle Anerkennung der Werbungskosten ab dem 01.01.2021
möglich, wenn eine (positive) Totalüberschussprognose vorliegt.17

Erst wenn die vereinbarte Miete künftig weniger als 50 % der Marktmiete beträgt, geht das Finanzamt gene-
rell von einer teilentgeltlichen Vermietung aus und kürzt (anteilig) die Werbungskosten.

Beispiel:

V vermietet seiner Tochter eine Eigentumswohnung für eine monatliche Miete von
a) 500i, b) 280i. Die ortsübliche Miete beträgt 700i.

Im Fall a) liegt die gezahlte Miete über der Grenze von 66 % der Vergleichsmiete; ein Werbungskostenabzug kommt
ungekürzt in voller Höhe in Betracht.

Im Fall b) liegt eine teilentgeltliche Vermietung vor, d. h., die Werbungskosten sind lediglich im Verhältnis der gezahlten
Miete zur Vergleichsmiete, also nur zu

280i
= 40 % berücksichtigungsfähig.

700i

Die ortsübliche Marktmiete umfasst die ortsübliche Kaltmiete zuzüglich der nach der Betriebskostenver-
ordnung umlagefähigen Kosten (sog. Warmmiete).18 Die Finanzverwaltung nimmt eine (anteilige) Kür-
zung der Werbungskosten auch dann vor, wenn es aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich
ist, die vereinbarte Miete zu erhöhen, um die oben genannte Grenze einzuhalten. Die Entgeltlichkeitsgrenze
gilt somit regelmäßig auch bei Vermietung einer Wohnung an Fremde.19

Es ist zu empfehlen, betroffene Mietverhältnisse regelmäßig zu überprüfen und ggf. die Miete anzupassen.

9 Keine Kürzung des Unterhaltshöchstbetrags bei Haushaltsgemeinschaft

Unterhaltszahlungen an Personen, für die kein Anspruch auf Kindergeld/Kinderfreibetrag besteht (z. B. für
Kinder über 25 Jahre oder für Eltern), sind bis zu einem Höchstbetrag von 9.408 Euro (ab 2021 voraussicht-
lich 9.744 Euro20) im Kalenderjahr als außergewöhnliche Belastungen abzugsfähig. Eigene Einkünfte und
Bezüge der bedürftigen Person mindern den Höchstbetrag allerdings, soweit diese 624 Euro übersteigen. Wer-
den die Aufwendungen für eine unterhaltene Person von mehreren getragen, ist der Unterhaltshöchstbetrag
entsprechend aufzuteilen. Auch Leistungen an gesetzlich nicht unterhaltsberechtigte Personen sind abzugs-
fähig, wenn zum Unterhalt bestimmte inländische öffentliche Mittel (z. B. Arbeitslosengeld II) deswegen
gekürzt werden; dies kann insbesondere bei zusammenlebenden Lebensgefährten der Fall sein.21

Offen war bisher, ob die Unterhaltsleistungen der Eltern an ihr über 25-jähriges Kind auch dann (voll)
abzugsfähig sind, wenn das Kind mit einem Partner zusammenlebt, der eigene Einkünfte erzielt. Der Bun-
desfinanzhof22 hat dies bejaht und geht davon aus, dass bei einem in einem gemeinsamen Haushalt zusam-
menlebenden Paar, das nicht verheiratet ist und bei dem jeder über eigene Mittel zur Deckung seines
Lebensbedarfs verfügt, sich die Lebensgefährten einander keine Leistungen zum Lebensunterhalt gewähren.

Das Gericht legt dabei zugrunde, dass dem unterstützten Kind neben den eigenen Einkünften und Bezügen
die Mittel aus den Unterhaltszahlungen der Eltern zur Verfügung stehen, um daraus seinen Lebensunterhalt
zu finanzieren. Sind diese Mittel ausreichend, kommt es nicht zu einer Aufteilung des Unterhaltshöchstbe-
trags zwischen den Eltern und dem Lebensgefährten. Auch können aus der Tatsache des Zusammenlebens
mit dem Lebensgefährten keine anzurechnenden Einkünfte und Bezüge des unterstützten Kindes hergeleitet
werden. Die Eltern können somit die Leistungen bis zur Höhe des Unterhaltshöchstbetrags – vermindert um
die eigenen Einkünfte und Bezüge ihres Kindes – als außergewöhnliche Belastungen geltend machen.

17 Vgl. Art. 2 Nr. 3 des Entwurfs zum Jahressteuergesetz 2020
(Bundesrats-Drucksache 503/20) sowie die Gesetzesbegründung
hierzu. Zur Anwendung der Totalüberschussprognose siehe
BMF-Schreiben vom 08.10.2004 – IV C 3 – S 2253-91/04 (BStBl
2004 I S. 933), Rz. 33 ff.

18 Siehe R 21.3 EStR und BFH-Urteil vom 10.05.2016 IX R 44/15
(BStBl 2016 II S. 835). Zum Ansatz eines Möblierungszuschlags
siehe auch BFH-Urteil vom 06.02.2018 IX R 14/17 (BStBl 2018
II S. 522).

19 Siehe H 21.3 „Überlassung an fremde Dritte“ EStH.

20 Siehe dazu die Beschlussempfehlungen zum Entwurf des
Zweiten Familienentlastungsgesetzes (Bundestags-Drucksache
19/23795).

21 § 33a Abs. 1 EStG.

22 Urteil vom 28.04.2020 VI R 43/17.


